
Antrag auf Anerkennung der fachlichen Eignung aufgrund einer leitenden Tätigkeit 

Datum

Industrie- und Handelskammer zu Köln 
Geschäftsbereich Wirtschaft und Politik 
Frau Andrea Lück 
50606 Köln 
  
E-Mail: andrea.lueck@koeln.ihk.de

Name Vorname

Straße PLZ/Ort

Geburtsdatum Geburtsort/-land

Staatsangehörigkeit Telefon

E-Mail Telefon mobil

Hiermit erkläre ich, dass ich innerhalb des beantragten Zeitraums (bei) keine(r) Prüfung der Fachkunde im 
Taxi-/Mietwagenverkehr in einer IHK in Deutschland abgelegt habe oder derzeit ablege. Weiterhin bestätige 
ich, dass ich keine parallelen Prüfungen zur Anerkennung einer leitenden Vortätigkeit bei einer IHK in 
Deutschland beantragt habe oder bereits eine negative Bescheidung durch eine IHK in Deutschland für den 
ganzen bzw. zeitweisen beantragten Zeitraum erhalten habe. 
  
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und nehme die rechtlichen Hinweise der IHK Köln zur Kenntnis. 
Mir ist bekannt, dass die IHK zur Prüfung der von mir gemachten Angaben ein Beurteilungsgespräch führen 
kann. Eine Kopie meines Personalausweises ist beigefügt. 
  
Die Gebühr für die Entscheidung über die Anerkennung der fachlichen Eignung beträgt 115,00 Euro. Sie fällt 
mit 
der Antragstellung an und ist unabhängig vom Ausgang des Verfahrens zu entrichten.

Nach § 7 Abs. 1 PBZugV ist für einen Antrag auf Anerkennung leitender Vortätigkeit, eine mindestens dreijährige 
leitende Tätigkeit in einem Taxi- / Mietwagenunternehmen nachzuweisen. Das Ende dieser Tätigkeit darf zum 
Zeitpunkt der Antragstellung nicht länger als zwei Jahre zurückliegen.

Rechtlicher Hinweis der IHK Köln: 
Fehlerhafte Angaben in dieser Erklärung können auch nach Anerkennung der Fachkunde durch die IHK Köln zu einem nachträglichen 
Widerruf führen. Die abgegebenen Informationen sind für die IHK Köln entscheidungserheblich im Anerkennungsverfahren der leitenden 
Vortätigkeit im Taxi-/Mietwagenverkehr.

  
Unterschrift ___________________________________

Dem Antrag sind aussagekräftige Unterlagen zum Nachweis der leitenden Tätigkeit beigefügt - siehe Anlagen: 

Ggf. Firma/Firmenanschrift



1. Nachweis einer mindestens dreijährigen leitenden Tätigkeit in einem Unternehmen des Taxen- / 
Mietwagenverkehrs. Das Ende der Tätigkeit darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht länger als 
zwei Jahre zurückliegen.

Anlage          Nr.Kopie der Gewerbeanmeldung

Kopie der Genehmigungsurkunde (Konzession)

1.1 Selbstständige Tätigkeiten in einem Unternehmen des Taxen- / Mietwagenverkehrs

Anlage          Nr.

1.2 Leitende Tätigkeit in einem Unternehmen, das Taxen- / Mietwagenverkehr betreibt

- Leitende Tätigkeit in einem Unternehmen das nicht im Handelsregister eingetragen ist

Kopie des Geschäftsführervertrages, aus dem der Verantwortungsbereich 
des Geschäftsführers sowie die Entlohnung hervorgeht Anlage          Nr.

Anlage 1 

Kopien Gesellschaftervertrag und Genehmigungsurkunde (Konzession) bei 
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Anlage          Nr.

- Leitende Tätigkeit in einem Unternehmen das im Handelsregister eingetragen ist

Auszug aus dem Handelsregister, aus dem hervorgeht: 
  
- leitende Tätigkeit (Tätigkeit als Geschäftsführer/Prokurist; je nach 
  Unternehmensgröße ggf. auch Tätigkeit mit entsprechender Handlungsvollmacht 
 
- Gegenstand des Unternehmens 

Anlage          Nr.

- Anhaltspunkte, dass die Tätigkeit tatsächlich in dem Unternehmen wahrgenommen wurde

Kopien der Meldungen zur Sozialversicherung für die Jahre, in denen der 
Nachweis einer leitenden Tätigkeit erbracht werden soll [mindestens 3 Jahre 
(Taxen- und Mietwagenverkehr)]

Anlage          Nr. 

Nachweis über die Übertragung von Unternehmerpflichten 
(Verantwortlichkeit nach § 9 Abs. 2 OWiG) 
  
(z. B. Bestätigung der Genehmigungsbehörde über die Bestellung als Betriebsleiter 
bzw. als Stellvertreter des Betriebsleiter nach § 4 BOKraft) 
  
Das Unternehmen verfügt über               Fahrzeuge (Kopie Genehmigungsurkunde). 

Anlage          Nr.

Bei Handelsregistereintragung: Auszug aus dem Handelsregister Anlage          Nr.



- Zusätzliche Nachweise (optional)

Dokumente/Unterlagen (z. B. Stellenbeschreibung), aus denen der 
Verantwortungsbereich für Personen(kraft-)verkehrsgeschäfte innerhalb 
des Unternehmens ersichtlich ist (z. B. Unterlagen aus einem ggf. in dem 
Unternehmen zertifizierten Qualitätsmanagement-System nach 
DIN EN ISO 9001)

Anlage          Nr.

Anlage 2 

Arbeitszeugnisse über die Tätigkeit Anlage          Nr.

Geben Sie bitte auf einem gesonderten Blatt  
  
- eine möglichst detaillierte Beschreibung Ihrer bisherigen Tätigkeit 
 
und legen Sie bitte dar, welche Kenntnisse in den Sachgebieten (Anlage 
3 zu § 7 PBZugV - Taxen- und Mietwagenverkehr) Sie sich im Rahmen 
dieser Tätigkeit aneignen konnten (siehe nachfolgende Punkte).

Anlage          Nr.

3. Aneignung von Kenntnissen im Sinne des § 7 PBZugV

Nachweise/Dokumente über die Aneignung von Kenntnissen in den Sachgebieten des § 7 PBZugV 
im Rahmen der Tätigkeit (bitte entsprechende Nachweise/Dokumente beifügen)

Anlage          Nr.

Anlage          Nr.

Anlage          Nr.

Anlage          Nr.

Anlage          Nr.

4. Erklärung zur Datenerfassung/Datenerhebung

Ihre Angaben sind freiwillig. Die Erhebung und Verarbeitung durch die IHK erfolgt nach den 
Datenschutzbestimmungen und bedarf unbedingt Ihrer Einwilligung. Bitte unterzeichnen Sie deshalb die 
folgende Einwilligungserklärung. Ihre erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. 
  
Ich erkläre mich mit der Verarbeitung der hier gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung des 
Antrages auf Anerkennung einer leitenden Tätigkeit nach § 7 PBZugV einverstanden. 
  
  
  
  
 
  
  
 
Ort, Datum

  
____________________________________ 
Firmenstempel/Unterschrift

Ja Nein


Antrag auf Anerkennung der fachlichen Eignung aufgrund einer leitenden Tätigkeit 
Industrie- und Handelskammer zu Köln
Geschäftsbereich Wirtschaft und Politik
Frau Andrea Lück
50606 Köln
 
E-Mail: andrea.lueck@koeln.ihk.de
Hiermit erkläre ich, dass ich innerhalb des beantragten Zeitraums (bei) keine(r) Prüfung der Fachkunde im Taxi-/Mietwagenverkehr in einer IHK in Deutschland abgelegt habe oder derzeit ablege. Weiterhin bestätige ich, dass ich keine parallelen Prüfungen zur Anerkennung einer leitenden Vortätigkeit bei einer IHK in Deutschland beantragt habe oder bereits eine negative Bescheidung durch eine IHK in Deutschland für den ganzen bzw. zeitweisen beantragten Zeitraum erhalten habe.
 
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und nehme die rechtlichen Hinweise der IHK Köln zur Kenntnis. Mir ist bekannt, dass die IHK zur Prüfung der von mir gemachten Angaben ein Beurteilungsgespräch führen kann. Eine Kopie meines Personalausweises ist beigefügt.
 
Die Gebühr für die Entscheidung über die Anerkennung der fachlichen Eignung beträgt 115,00 Euro. Sie fällt mit
der Antragstellung an und ist unabhängig vom Ausgang des Verfahrens zu entrichten.
Nach § 7 Abs. 1 PBZugV ist für einen Antrag auf Anerkennung leitender Vortätigkeit, eine mindestens dreijährige
leitende Tätigkeit in einem Taxi- / Mietwagenunternehmen nachzuweisen. Das Ende dieser Tätigkeit darf zum
Zeitpunkt der Antragstellung nicht länger als zwei Jahre zurückliegen.
Rechtlicher Hinweis der IHK Köln:
Fehlerhafte Angaben in dieser Erklärung können auch nach Anerkennung der Fachkunde durch die IHK Köln zu einem nachträglichen Widerruf führen. Die abgegebenen Informationen sind für die IHK Köln entscheidungserheblich im Anerkennungsverfahren der leitenden Vortätigkeit im Taxi-/Mietwagenverkehr.
 
Unterschrift ___________________________________
Dem Antrag sind aussagekräftige Unterlagen zum Nachweis der leitenden Tätigkeit beigefügt - siehe Anlagen: 
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1. Nachweis einer mindestens dreijährigen leitenden Tätigkeit in einem Unternehmen des Taxen- /
Mietwagenverkehrs. Das Ende der Tätigkeit darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht länger als
zwei Jahre zurückliegen.
1.1 Selbstständige Tätigkeiten in einem Unternehmen des Taxen- / Mietwagenverkehrs
1.2 Leitende Tätigkeit in einem Unternehmen, das Taxen- / Mietwagenverkehr betreibt
- Leitende Tätigkeit in einem Unternehmen das nicht im Handelsregister eingetragen ist
Anlage 1 
- Leitende Tätigkeit in einem Unternehmen das im Handelsregister eingetragen ist
- Anhaltspunkte, dass die Tätigkeit tatsächlich in dem Unternehmen wahrgenommen wurde
- Zusätzliche Nachweise (optional)
Anlage 2 
3. Aneignung von Kenntnissen im Sinne des § 7 PBZugV
Nachweise/Dokumente über die Aneignung von Kenntnissen in den Sachgebieten des § 7 PBZugVim Rahmen der Tätigkeit (bitte entsprechende Nachweise/Dokumente beifügen)
4. Erklärung zur Datenerfassung/Datenerhebung
Ihre Angaben sind freiwillig. Die Erhebung und Verarbeitung durch die IHK erfolgt nach denDatenschutzbestimmungen und bedarf unbedingt Ihrer Einwilligung. Bitte unterzeichnen Sie deshalb diefolgende Einwilligungserklärung. Ihre erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.
 
Ich erkläre mich mit der Verarbeitung der hier gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung desAntrages auf Anerkennung einer leitenden Tätigkeit nach § 7 PBZugV einverstanden.
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________
Firmenstempel/Unterschrift
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